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zirke die planmäßige Entwicklung der Schüler- und Kinder
speisung. Er ist verantwortlich für

a) die Erarbeitung der versorgungspolitischen Zielstellung 
zur Entwicklung der Schüler- und Kinderspeisung,

b) den Erlaß von Grundsatzregelungen für die Schüler- und 
Kinderspeisung in Übereinstimmung mit den zuständi
gen zentralen Staatsorganen,

c) die Sicherung einer einheitlichen staatlichen Planung 
und Abrechnung entsprechend der Ordnung der Planung 
der Volkswirtschaft,

d) die Wahrnehmung der Fondsträgerschaft für küchentech
nische Ausrüstungen für die Bereiche Handel und Ver
sorgung, Volksbildung und Berufsbildung,

e) die Schaffung von Voraussetzungen für die Qualifizie
rung der Arbeitskräfte, die in den Produktions- und Ver
sorgungseinrichtungen für die Schüler- und Kinderspei
sung wirksam werden,

f) die Sicherung der Anleitung und Kontrolle der Betriebe 
und Einrichtungen, die Aufgaben der Schüler- und Kin
derspeisung durchführen, unabhängig von ihrer Unter
stellung und Eigentumsform,

g) die Gewährleistung einer effektiven Forschungs- und 
Rationalisierungstätigkeit auf dem Gebiet der Schüler- 
und Kinderspeisung,

h) die planmäßige Durchführung von Erfahrungsaustau
schen und Leistungsvergleichen zwischen den Kollekti
ven der an der Schüler- und Kinderspeisung beteiligten 
Betriebe und Einrichtungen in allen Territorien.

§14

(1) Der Minister für Volksbildung ist verantwortlich für die 
Durchsetzung der von den Einrichtungen der Volksbildung 
wahrzunehmenden Aufgaben auf dem Gebiet der Schüler- 
und Kinderspeisung. Er gewährleistet die Planung, Abrech
nung und Kontrolle der Haushaltsmittel für die Schüler- und 
Kinderspeisung der Schüler der allgemeinbildenden Schulen 
sowie der Kinder in staatlichen Kindergärten.

(2) Der Minister für Volksbildung sichert durch regelmäßige 
Anleitung und Kontrolle, daß die Bezirks- und Kreisschulräte 
folgende Aufgaben gewissenhaft durchführen:

a) Anleitung der Leiter der Einrichtungen der Volksbil
dung bei der Realisierung gemäß den im § 3 festgelegten 
Aufgaben zur vorrangigen Teilnahme an der Schüler - 
und Kinderspeisung und zur kostenlosen und preis
ermäßigten Abgabe von Mittagessen und kostenlosen 
Abgabe von Trinkmilch;

b) Kontrolle über die pädagogisch und hygienisch begrün
dete Gestaltung der-Stundenpläne der Einrichtungen, um 
eine geordnete Einnahme der Mittagsmahlzeiten und der 
Trinkmilch zu gewährleisten;

c) Kontrolle über den Einsatz der Pädagogen zur Aufsicht 
auf dem Wege zum Speiseraum, während der Essen- 
bzw. Trinkmilcheinnahme und auf dem Rückweg zum 
Unterrichtsraum sowie zur wirkungsvollen Einfluß
nahme auf die Herausbildung von kulturvollen Essen
gewohnheiten und hygienischen Verhaltensweisen bei 
den Schülern;

d) Anleitung und Kontrolle für eine kontinuierliche Zu
sammenarbeit bei der Sicherung der Schüler- und Kin
derspeisung mit den Eltern, den zuständigen Elternver
tretungen und Kommissionen sowie mit anderen gesell
schaftlichen Kräften des Territoriums.

§15

(1) Der Staatssekretär für Berufsbildung ist verantwortlich 
für die Durchsetzung der von den kommunalen Berufsschulen 
wahrzunehmenden Aufgaben auf dem Gebiet der Schüler
speisung. Er gewährleistet die Planung, Abrechnung und 
Kontrolle der Haushaltsmittel für die Schülerspeisung der 
Lehrlinge der kommunalen Berufsschulen.

(2) Der Staatssekretär für Berufsbildung sichert durch 
regelmäßige Anleitung und Kontrolle, daß die Leiter der 
Abteilungen Berufsbildung und Berufsberatung der Räte der 
Bezirke und Kreise die gemäß § 14 Abs. 2 festgelegten Auf
gaben entsprechend den spezifischen Bedingungen der Arbeit 
in den kommunalen Berufsschulen verwirklichen.

§16

Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission gewähr
leistet im Rahmen der Volkswirtschaftsplanung die Einord
nung der personellen, materiellen und finanziellen Fonds 
für die Schüler- und Kinderspeisung in die Pläne der dafür 
zuständigen zentralen Staatsorgane. Er gewährleistet bei der 
Ausarbeitung der Volkswirtschaftspläne die Durchsetzung der 
verbindlichen Normative für die Planung und Bilanzierung 
der Einrichtungen der Schüler- und Kinderspeisung im kom
plexen Wohnungsbau.

§17

Der Minister der Finanzen sichert die planmäßige Bereit
stellung der Mittel aus dem Staatshaushalt, die für die Finan
zierung der Schüler- und Kinderspeisung, einschließlich der 
Tri^tmilchversorgung, sowie für Investitionen und Forschung 
erforderlich sind, soweit deren Finanzierung aus Haushalts
mitteln zu erfolgen hat. Er gewährleistet die Kontrolle der 
den Rechtsvorschriften entsprechenden Planung und Verwen
dung der Haushaltsmittel für die Schüler- und Kinderspei
sung sowie die Durchführung von Finanzrevisionen.

§18

Der Minister und Leiter des Amtes für Preise gewährleistet 
durch Preiskontrollen in den an der Schüler- und Kinderspei
sung beteiligten Betrieben und Einrichtungen die Einhaltung 
der gesetzlich festgelegten Preisregelungen.

§19

Der Minister für Gesundheitswesen sichert die Erarbeitung 
differenzierter Lebensmittelnormen und ernährungsphysiolo
gischer Richtwerte für die Schüler- und Kinderspeisung sowie 
die Erarbeitung und AktuaUsierung von Rezepturen. Ehr ge
währleistet in den Betrieben und Einrichtungen der Schüler- 
und Kinderspeisung die Überwachung der Hygiene durch die 
zuständigen Hygieneinspektionen.

§20

Der Minister für Bauwesen sichert die Entwicklung typi
sierter Gesellschaftsbauten, insbesondere von Mehrzweckein
richtungen für die Schüler- und Kinderspeisung. Die Räte der 
Bezirke sichern die Herausgabe eines Katalogs von Wieder
verwendungsprojekten für diese Einrichtungen.

§21

Der Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik 
sichert die Abrechnung der geplanten Kennziffern für die 
Schüler- und Kinderspeisung und gewährleistet die staatliche 
Berichterstattung zu Schwerpunkten der Entwicklung der 
Schüler- und Kinderspeisung.


